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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 136 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zum Thema Energiearmut1

1. Die Energiearmut hat besorgniserregende gesellschaftliche Ausmaße angenommen und 
erfordert Gegenmaßnahmen. Es besteht ein Mangel an grundlegenden 
Energiedienstleistungen. Dieser ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, beispielsweise 
hohe Energiepreise, niedrige Einkommen und Energieineffizienz von Gebäuden, und er 
stellt eine Bürde dar, die das Wohlergehen der Menschen beeinträchtigt.

2. Energiearmut beeinträchtigt die physische und psychische Gesundheit der Betroffenen. 
Dies wiederum führt zu einem niedrigeren Lebensstandard und zu sozialer Ausgrenzung 
und in der Folge zu einer vermehrten Gefährdung unterprivilegierter Gruppen und dazu, 
dass sich die sozialen Ungleichheiten verstärken. Darüber hinaus trägt Energiearmut zur 
Schmälerung der Wirtschaftsentwicklung bei, da sie wesentliche Sektoren, beispielsweise 
das Gewerbe, das Gesundheitswesen und die Landwirtschaft, ausbremst.

 3. Die Mitgliedstaaten haben Schwierigkeiten, Strategien zu ermitteln, mit denen das 
Problem angemessen bekämpft werden könnte. Zudem sind nationale Interessen in die 
statistischen Daten eingeflossen, und die Daten weisen Unstimmigkeiten auf.

4. Die Kommission und der Rat werden daher aufgefordert, die Mitgliedstaaten bei der 
Annahme einer gemeinsamen Definition des Begriffs Energiearmut und bei deren 
Bekämpfung zu unterstützen, und zwar im Wege gemeinsamer Daten und Statistiken für 
Europa und finanzieller Unterstützung für technologische Innovationen und Maßnahmen 
im Bereich Effizienz sowie der Bereitstellung von Universaldiensten, die einem echten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhalt förderlich sind.

5. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 123 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


